
 
 
 

 

 
 

     
       

     
 Schriftliche Frage an die Bundesregierung 
 hier: 1/613 
  

     
       

Sehr geehrter Herr Abgeordneter, 

 

Ihre Frage beantworte ich wie folgt: 

 
Frage Nr. 1/613:  
 
Plant die Bundesregierung, gegen sogenannte Lootboxen in für Kinder und Jugendliche 
freigegeben Videospielen wegen Glücksspiels vorzugehen und wenn nein, warum nicht? 
 

Antwort: 

 

Die für die Regulierung von „Glücksspiel“ maßgeblichen Rechtsgrundlagen und ihre An-

wendung liegen grundsätzlich in der ausschließlichen Zuständigkeit der Länder. 

 

Glücksspielähnliche Elemente wie „Lootboxen“ haben aus Sicht des Kinder- und Jugend-

medienschutzes eine hohe Relevanz. Der Bund hat mit Wirkung zum 1. Mai 2021 das Ju-

gendschutzgesetz (JuSchG) novelliert.  

  

  Sven Lehmann 
       Parlamentarischer Staatssekretär 
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SEITE 2 Das Gesetz ermöglicht mit Blick auf die Alterskennzeichnungen nunmehr unter an-

derem, die heute relevanten Interaktionsrisiken, zu denen auch Kostenfallen, glücks-

spielähnliche Elemente und nicht zuletzt „Lootboxen“ gehören, bei der Alterskennzeich-

nung zu berücksichtigen.  

Auf derartige Elemente soll durch Deskriptoren aufmerksam gemacht werden (§ 14 Ab-

satz 2a JuSchG). Der neue § 10b Absatz 2 und 3 JuSchG stellt zudem klar, dass künftig bei 

nicht altersgerechten Voreinstellungen (also z. B. standardmäßiger Aktivierung) erheb-

liche Interaktionsrisiken durch bspw. Kauffunktionen, glücksspielähnliche bzw. glücks-

spielsimulierende Mechanismen und suchtfördernde Mechanismen auch bei der Alters-

einstufung selbst berücksichtigt werden können.  

 

In Zuge dessen hat die für die Alterskennzeichnungen von digitalen Spielen zuständige 

Unterhaltungssoftware Selbstkontrolle neue Leitkriterien für die jugendschutzrechtliche 

Bewertung von Spielen zum 1. Januar 2023 eingeführt, die die oben genannten Änderun-

gen des JuSchG in die Bewertungspraxis überführen. 

 

Neben der Alterskennzeichnungspflicht sind relevante Diensteanbieter gemäß §24a 

JuSchG zudem zur Vorhaltung struktureller Vorsorgemaßnahmen verpflichtet. Im Hin-

blick auf die von Ihnen genannten Risiken können beispielsweise technische Möglich-

keiten zur Einschränkung der finanziellen Ausgaben, Informationsverpflichtung zu 

Spielabläufen und Gewinnwahrscheinlichkeiten, Werbebeschränkungen gegenüber Kin-

dern und Jugendlichen sowie Limitierungen von Mikrotransaktionen risikomindernde 

Maßnahmen sein. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

Sven Lehmann 


